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11.4.2000 

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 17. März 2000 können wir Ihnen mitteilen, 
dass wir alle Bereiche im Rahmen der Bundeskredits.ektion mit der diesbezüglichen Re­
gierungsvorlage befasst haben. 

Wir übermitteln Ihnen die Stellungnahme des Sparkassenverbandes, wE!lche vom Raiffei­
senverband unterstützt wird, allerdings vom Bankenverband abgelehnt wird. 

?7J:;:licyn G,üßen 

!~, 
Cr. Herbert Pichler 
Syndikus 
Bundeskreditsektion 

Anlage 
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1 .4.2000 
ÖSTERREICHISCHER SPARKASSENVERBANO, Mag. VaRant 

An die Wirtsc:;l'!artskammer O.fernic:;h. He"" ayndllnls Dr. Pichter 

Thema: 
GeschäftSzahl 

Par1amentansche Bel'l.1ndlung OIAG und POsl$patUssengesatz. 
BSBV 12112000, 21 .3.2000 

Sehr geehrter Herr SyndikUS, 

Wir danken für die Obannlttlung o~.r R.~ierungsvDf1age und mOchten dazu rest,halen: 

VVtr hatten unsere Stellungnahme vom 10.3.2000 aufrecht. 

"' . '-'..:. . ,-

Insbesondere \/erweisen wir auf Art. 11 der Ausfühll.lngen, wonadl eine Änderung des t 71 (1) 2.Satz 

des BUndeshaushattsgesetzas bzw. des § 21' BAO ncrtwendig ist , Danach isl dar s.rge4dlo5e 

ZIIhlungsverkehr nach TunNthkeit Im Wege der OS1erreichlsd1en Postsparkasse zu besorgen bzw. 

ergeben siCh Vorteile hinsld1Utch der zeitgeredrten Entrichtung van Abgaben. 

Abgesehen davon weisen wir darauf hin, dass auel'lln sonstigen Gesetzen (inSbe'SOl'Jdere 

Verwaltungsverfahrtn) der PSK .ls Bank daa EkJndes eine VOrTlln;stellung eiog.raum' wird. 

Oiesbezüglich ist noch eine Bereinigung für den Fell der PnvatisienlOO im Entwurr vorzusehen und 

j~.nfalls muss eIne g~lI. Regelung, deI'! Zwang 'Ion Gerichten, BehOrden und sonstigen 

staatlichen 1nst.i\lllionen, bei CSer PSI( Konten ZU unterhalten, beseitigt werden. 

Wir ersuchen um BerOcksichtigung unserer stellungnahme ufld verbleiben 

mit freundliChen GI1ißen 
ÖSTERREICHISCHER 
SPARKASSENVERBAND 
Or.Kraetschm.r, e.h. 
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WKÖBSBV 

von: 
Gesendet: 

"'" Betreff: 

Sehr geeMer Hart Syndikus, 

a.t-IDESKREL' 11 SE .... T lu. 

Ha.; Gerlinde {gel1lnde.hug@l5v.spar1tlsse.al] 
FflIlteg. 10. Marz 2000 09:20 
WKOIBS&V 
OIAG Gesetz 

HinsicMich des Entwurfes OtAC-Ce$tu bzw. damit im Zuslmmenhang stehen<! 
Post.spark.ssenges~ und ande~ iSt vorweg dal1luf hinzuweisen. dass auf 
Gtuncil Cler kurzen Frist (Emin. 1.3. abends. Stellungnahme bis 10 .3., nur 
Sc:hwerp..lnkte aufgltgriffen werden können bzw. dass dIe Materie auf Grund der 
Bedeutung gerade tor den aankensektor doch einer langeran 9egutachtungsfTi5t 
bedOrfte. 

Anikell 
08S bisherige ÖIAG-Ges-tz wird zur Glnze neu gefasst und die Holding m/l 
neuen Zielset-zungen velWhen. Dabei enctlnt dir Anhang. in dem bisher di, 
Gesellschaften angefe1M wa~n, für die die ÖLAG zuglndig .. ar. Das bringt 
mit sich, dass die OIAG in den veBChledensten Bereichen mehr MögliehkeHen 
hat zu agieren (sie kinn IUell von Gesellsc:haftan betraut werde"), 
anderervi'-s aber fiir Drine fOlgende Nachteile: C»e OIAG Imllt gesetzliCh 
bei den von ihr zu privaUs.ierenden Gesellschaftin und zu .setzenden 
$1tukturmaBnahmen weitgehende GebUhren und Abgabenberreiungen sowia 
Er1.ichterungen bei Verrn6oensUbertragungen. die al5 Vorteil gegenQber der 
Vorgaf'103iir!Hei$e bei StNklurmal1nahmen in andeml Beretc:hen zu .. han sind. Um 
dadun::h keine zu grolle verzenung im Wettbewerb zu el'2/elen, sollte im 
Gesetz bl:w. im Zusammenhling mll: dem Cesetz klafgestlUt werden, auf welCl'le 
Gesellschaften diese Vorteile AnweAdung finden sollen. Das Ist dlrzllt n icht 
gegeben. Weiter.; soUle sich auch klar aus dem C~ argeben, auf welche 
GeseUsctlaflen sic:h Cler Avtng zum PrtV.tiwNngsmiiilnagemem beziohi CI , 
Abs. lit . • ) und bei welchen Gese!lswften das Beleiligungsmanagement zum 
Tragen kommen soll. 

t 3 AbS. 3 dOrfte einen Sinnf.hler beinhalten. Es ist vorgesehen. dass den 
Ausschüssen zumindest 3 Aufslchtsratsmltgliedl!r InzugehOren haben 
(Qrunds3tzllch i.O .). dass dies aber niCht fDrAusschüsse fOr 
Vorstandsiingelegenheiten gilt (warum nicht?). Die Regllung dOr1't;1 mit dir 
Regelung über die Orittelparitlt 4er Auscdl~beSet.zuna durch 
Betriebsratsmitglieder vllrwechsetl: 'WOrden sein, die sich im I 5 At.. 3 
angepasst an die Vertliltniue wieder findet. 

Im Übrig.n wlnm die Regelungen Oberden Aufsj~ aum vom zeitlichen 
AbJauf her ,",senlileh Idarer zu rauen. Es ervibt Sicn nicht klar. ob S 4 
(1) .ur Dauer giH oder die Bestellun; gemiB S IS deM einen neuen 
Bestenungsmodus mK sich bringt. was nach dem Aldiengesct.z ODliCh ware . Cia 
Regelungen über das AuSSCheiden sind in den Er11U1ernden Bemerwl\gen klarer 
darge51aln als im Gesetz. Das 8MfF hOlt es ausserdem in der Oisposltlon. 
AufsichlSl1ltl vorzeitig ablubt'rufen. 

Ob die Aus.schluSSlegelung bei der Wledarbes1ellun" zweckmaßIg Ist. ware zu 
hintert,..gel1. Weiten: w.isen wir darnf hin, dass es bei der Ma1er1e 
zweckmlßig wlre. in § I Ab$. 1 Vertreter des Bankbereid\es ausdNckllch zu 
erwthnen. 

Im Gesetz finden sictl keine Frtsten, Innemalb deren PrivatisieNngen <l.U 
erfolgen habe". Das ist von der Materie her vertretbar, doch sollte der 
HinweIS erfolgen, dam d;es ~lichsl flIISCh durchzuführen iSt ~. der 
EigantQmer Fristen vorget»en kinn. 

§ a Abs.. 1 sieht vor. dass die ÖlAG zur En'eichllng der Ziele der 
Privatisiel\lng der GOHUsc:haft WeiSungen ertail.n bzw. Rlmtllnien ertassen 
kann. Oies kann u .E . zu Hanungsfragan führen, wenn das sonstige Geschaift 

1 

+ .. 3 1 SOlOS?,.;.' =- . u:. ~:.. 
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""'Jer Gesellschaften dadurd'l betinnum wird bZw. andere Beteiligte 
gesc:l"lac1igt werden. Diese Haftungen sollten geregeh werden. 

S 9 Abs. 1 und § SI Ab!.. 3 kOnnten Wlriderspriichlich sein. Einerseits soll die 
ÖIAG die Beretohtiguno haben, In KapftalechOhungen 'eilZ1.InePlmen, Indererseits 
beS1eht die Verpflichtung, jedenf.lIs 25 '% plus eine stlmmberec;hlig,e AJctie 
zu hlliten. Es wird kein AUsweg aufgezeigt, wenn die Fin.nzierung dlfOt" nicht 
sichergestellt ist, aussenSem m5chlen wir d~rauf hinweisen, dass die 
Satzungen der Be1eiJigungSunlemehmungen so zu gestllten waren. dass fCir 
jeClf Kapitllerf'löPlung Y ... Mehrt'lett vorzusehen ist. 

In f 10 Abs. 1 wird angeführt, dass Vermögeß5über\tagungen genertll "im Wege 
der GesamtrechlSnachfolge" erfolgen und dlbel.uch verwaltungsrechtlIche 
Ef1eictlieNngen vorgesehen sind. Wir vlrweisen .Uf unser Anf.ngs.stalement. 

SChließlich weisen wir noch darauf hin, dass unabhJngig von den sonstigr:n 
Vertl.lllJtnissen ein Konzemvemlttnis eusgesdllos.sen wird. Naehdem dj~1I!: 
Regeh.mgen laut ErUhrtemden Bemerk1.lngen EU--konform sind und .uch für 
kartellreehtliche Vorschriften gelten. solfta dlvon lusgegangen werden 
k4nnen, dass der Gentz~.ber auch den gegentailigen Sachverhah (Vorliegen 
eines Konzerns, wenn die sonstigen Voreussetzungen nicht vorliegen) regeln 
kann. 

Attikelll 
Der zweite Teil des Gesf!tzes geht direkt aUf die M.ßnahmen bei der Post und 
Telekom-beteiligungsvelWllltungsgesellsdlaft (PTBG) und Post und Telekom 
Aus1r1a AG (PTAJ ein. 

In § 1. (2) ergibt sich die Frage, ob bei dieser FOnTIulierung direkte 
Heilungen des Bundes im SinM des BWG ror die Verbindlichkeit'n ableitbar 
s4ntl. Um dies klIrzustellen, schlagen wir ein Anfangsstaternent vor: "Der 
Bund hallet weiler direkt fiir die von ihm bisher vemaftetan 
Vertlindlichkeit@n.· Dies 151: (Or die Gewichtung der Fortlerungen von 
Kreditinstituten von Bedeutung. 

Allgamain fahlt u.E. der Hinweis, dass die OIAG die vo~esehen.n Zahlungen 
KIr den Bund nur vomerlTnen d.I'1, wenn die Oedcung der eigenen 
VerbincSlichkeHen sichergestellt ist. 

, 14 Abs. 5 mOme so umgntellt werden, dau slctI die Anspr1jc1le nidlt nur 
aufrechenbar gegenüberstehen, sondem die Auhchnung auch erfolgt 

WIS die Änderung zum Postsp;IIrUssenge.sdZ. betrifft, so weisen wir zu § 1 
Abs. , denruf hin, dass ab dem Wegfall des 8undeseinfluSSlls bZW. dem Wegfa/l 
der Bundeshaftung aUCh \rOrzusahen wI,.., dass in allen sonstigen GeselZen 
(%.B. VlIl"YBltungsverfilhren, BAO) dia Verpflitlltung der Hatlung von Pos1sper­
bzw. Postscheckkonten durch 8eh6rden beseitigt wenfen rnOSS1a und auch die 
en'sPf.d'I~nd.n Verwattungsa~'lsu"gan über Konten bei der Postspart.asse 
revidiert werden mUssten. Oiesbezüglid1 ist in der Vorlage nocll nichts 
vorgesehen. lediglich die ~uiditltsh8ttung nach 8WG wird gelndert. 

sOln. es zum V.rtauf der Aklien kommen, so\?l.. u.E. jedenfalls dIe 
Verpnichtung des Bundes festgelegt werden, dIe Haftung des Bundes 
aufl.uICisen. In ~, AboS. 3 ist bisher nur die ee~cMigung vorgesehen. Bei 
den beSlehenclllfl Vertlindlicht.eiCen ware vorzusehen, dess Ptolongalionan 
Clerartiger Gesdlan.e unter Aufrectrtemaltung der Hartung des Bundes 
unzullssig sind (§ 1 Abs. 4). 

Zu, 1 Abs. 5 wlrezu bemetken, dass die 8ered'lnung der Blsls für das 
H.nungsentgelt vollkommen unbestimmt Ist (SieM Diskussion über 
Vorteilsbe,.chnung blli Bank Aus1rta). Wir schl.agen vor, eine objekUv 
iiberprQfbare Grtiße (Volumen) als Basis zu wahlen. Es wlre aussetdem 
anzugeben, wenn das Haftungsentgelt spltestens (pro Geschnsjahrl ZU uhlen 
is1. 

, 

+43 1 S~H05272 S . U-l LI": 
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